
Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 sowie 
Artikel 14 Absatz 1und 2 Datenschutz-Grundverordnung für die Durchführung des Geset-
zes zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in ländlichen und anderen Bedarfsge-

bieten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Landärztegesetz)

Die Landesdirektion Sachsen erhebt von Ihnen personenbezogene Daten. Deshalb informieren
wir Sie wie folgt:

1 Ihre personenbezogenen 
Daten werden verarbeitet 
durch die:

Landesdirektion Sachsen
09105 Chemnitz

E-Mail: post@lds.sachsen.de

Fax: +49 371/532-1929

Telefon: +49 371/532-0

2 Ihr Ansprechpartner bei 
Fragen zum Datenschutz-
recht, der Ihnen zu Ver-
waltungsverfahren und 
sonstigen Verwaltungsan-
gelegenheiten jedoch kei-
ne Auskunft geben kann, 
ist der behördliche Daten-
schutzbeauftragte:

Datenschutzbeauftragter der Landesdirektion Sachsen
09105 Chemnitz

E-Mail: datenschutz@lds.sachsen.de Telefon: +49 371/532-0

3 Zu welchen Zwecken ver-
arbeiten wir Ihre Daten? 
…

zur Meldung der betroffenen Person im Rahmen der Vorabquote nach
Art. 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Staatsvertrages über die Hochschulzu-
lassung i.V.m. § 2 Abs. 1 des Sächsischen Landarztgesetzes für einen
Studienplatz der Humanmedizin bzw. des Modellstudiengangs Human-
medizin im Freistaat Sachsen und der anschließenden Überwachung
der Einhaltung bzw. Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus dem mit
der betroffenen Person geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag

4 … und aufgrund welcher 
Rechtsgrundlage?

Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO i.V.m. § 3 ff. Sächsisches Landarztge-
setz (SächsLArztG) i.V.m. § 1 Abs. 1 und § 7 und § 8 Sächsische
Landarztverordnung (SächsLArztVO)

5 Welche Kategorien perso-
nenbezogener Daten wer-
den von uns verarbeitet?

Name,  Adresse,  Geburtsdaten,  Geschlecht,  Staatsbürgerschaft,  Zeugnisse,
Berufsabschluss und -tätigkeit, freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeit, Studie-
neignungstestergebnis,  Immatrikulationsbescheinigungen,  Studienabschluss
bzw. -abbruch, Zeugnisse der ärztlichen Prüfungen, Studienplatzwechsel, Än-
derung Facharztrichtung, Bestehen bzw. Nichtbestehen von Prüfungen, Ein-
haltung bzw. Nichteinhaltung der vertraglichen Verpflichtung, soziale, gesund-
heitliche, familiäre sowie wirtschaftliche Daten im Rahmen der Härtefallprüfung

5.1 Es werden personenbezogene Daten verarbeitet, die nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei anderen
Stellen erhoben werden.

 ja                                          nein

5.2
Aus welchen Quellen 
stammen Ihre 
personenbezogenen 
Daten?

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen

Es handelt sich – ggf. auch – um eine öffentlich zugängliche Quelle:

 ja                                          nein

6.1 Die personenbezogenen Daten sollen natürlichen oder juristischen Personen, Behörden, Einrichtun-
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gen oder anderen Stellen offengelegt werden.

 ja                                          nein

6.2 nur 
falls 
Nr. 
6.1 
ja:

Wem gegenüber 
werden Ihre 
personenbezogen
en Daten 
offengelegt?

 Kassenärztliche Vereinigung Sachsen

 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftli-
chen Zusammenhalt

 Institut für Test- und Begabungsforschung

 Jurorinnen/Juroren im Auswahlverfahren

 Stiftung für Hochschulzulassung

 Verwaltungsgerichte (bei Klageverfahren)

7
Wie  lange  speichern  wir
Ihre  personenbezogenen
Daten oder nach welchen
Kriterien  richten  wir  uns
bei der Speicherdauer?

10 Jahre nach Verfahrensabschluss

8
Ihre Rechte als betroffene
Person: 

Nach  der  Datenschutz-Grundverordnung  stehen  Ihnen  folgende
Rechte zu: 

 Werden  Ihre  personenbezogenen  Daten  verarbeitet,  so
haben Sie das Recht Auskunft  über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu erhalten (Artikel 15 Datenschutz-
Grundverordnung). 

 Sollten  unrichtige  personenbezogene  Daten  verarbeitet
werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Artikel
16 Datenschutz-Grundverordnung). 

 Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können
Sie  die  Löschung  oder  Einschränkung  der  Verarbeitung
verlangen  sowie  Widerspruch  gegen  die  Verarbeitung
einlegen  (Artikel  17,  18  und  21  Datenschutz-Grund-
verordnung). 

 Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder
ein  Vertrag  zur  Datenverarbeitung  besteht  und  die
Datenverarbeitung  mithilfe  automatisierter  Verfahren
durchgeführt  wird,  steht  Ihnen gegebenenfalls  ein  Recht
auf  Datenübertragbarkeit  zu  (Artikel  20  Datenschutz-
Grund-verordnung). 

Sollten  Sie  von  Ihren  oben  genannten  Rechten  Gebrauch  machen,
prüft die Landesdirektion Sachsen, ob die gesetzlichen Voraussetzun-
gen hierfür erfüllt sind

     

9 Ihr Recht auf Beschwerde
beim Sächsischen Daten-
schutzbeauftragten:

Sie haben nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung das Recht,
sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Aufsichtsbehörde ist:

Sächsischer Datenschutzbeauftragter
Postfach 11 01 32
01330 Dresden

10.1 Die personenbezogenen Daten sollen an ein Drittland oder eine internationale Organisation über-
mittelt werden.

 ja                                          nein
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falls ja: Die Übermittlung erfolgt an      

10.2 nur 
falls 
Nr. 
10.1 
ja:

Es liegt ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 Datenschutz-Grundverordnung vor,
mit dem die EU-Kommission beschlossen hat, dass das Drittland/die internationale Organi-
sation ein angemessenes Datenschutzniveau bietet.

 ja                                          nein

10.3 nur 
falls 
Nr. 
10.2 
nein:

Es liegen geeignete und angemessene Garantien für die Übermittlung der personenbezoge-
nen Daten vor.

 Eine Kopie dieser Garantien können Sie unter folgender Adresse anfordern:
     

 Informationen über die geeigneten und angemessenen Garantien sind verfügbar
     unter:

     

11.1 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist gesetz-
lich vorgeschrieben.

 ja                                          nein

falls ja: Rechtsgrundlage ist §§ 3 ff. SächsLArztG § 1 Abs. 1 und § 7 und § 8 SächsLArztVO.

11.2 nur 
falls 
11.1 
ja:

Sie sind verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen:

 ja                                          nein

11.3 nur
falls
Nr.
11.2
ja:

Die Verpflichtung 
bezieht sich auf 
folgende perso-
nenbezogene Da-
ten:

siehe Ziffer 5

Die Nichtbereit-
stellung der per-
sonenbezogenen 
Daten hat zur Fol-
ge:

Nichtzulassung  zum Auswahlverfahren;  Verstoß  gegen  Mitwirkungs-
pflichten aus § 7 SächsLArztVO

11.4 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist vertrag-
lich vereinbart.

 ja                                          nein

11.5 nur
falls
Nr.
11.4
ja:

Die vertragliche 
Vereinbarung be-
zieht sich auf fol-
gende personen-
bezogene Daten:

Immatrikulationsbescheinigungen, Studienabschluss bzw. -abbruch, Zeugnisse
der  ärztlichen  Prüfungen,  Studienplatzwechsel,  Änderung  Facharztrichtung,
Bestehen bzw. Nichtbestehen von Prüfungen, Adress- bzw. Namensänderun-
gen

Die Nichtbereit-
stellung der per-
sonenbezogenen 
Daten hat zur Fol-
ge:

Verstoß gegen Mitwirkungspflichten aus § 7 SächsLArztVO

11.6 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist für einen
Vertragsabschluss erforderlich.
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 ja                                          nein

11.7 nur
falls
Nr.
11.6
ja:

Die Nichtbereit-
stellung der per-
sonenbezogenen 
Daten hat zur Fol-
ge:

Nichtabschluss des öffentlichen-rechtlichen Vertrages und somit keine
Meldung im Rahmen der Vorabquote nach Art. 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
des Staatsvertrages über die Hochschulzulassung i.V.m. § 2 Abs. 1
des Sächsischen Landarztgesetzes für einen Studienplatz der Human-
medizin  bzw.  des  Modellstudiengangs  Humanmedizin  im  Freistaat
Sachsen durch den Verantwortlichen 

12.1 Es findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt.

 ja                                          nein

12.2 nur
falls
Nr.
12.1
ja:

Nachfolgend werden Sie über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die Auswirkun-
gen dieser Verarbeitung für Sie informiert:

Im Rahmen der Auswahlstufe 1 wird mittels der von den betroffenen Personen zur Verfü-
gung gestellten Daten durch ein Programm eine Rankingliste erstellt.
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